
GZ. RV/7104346/2014

 

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin Ri in der Beschwerdesache
der BF, ADR, vertreten durch Diwok Hermann Petsche Rechtsanwälte GmbH,
Schottenring 25, 1010 Wien gegen den Bescheid des Finanzamtes für Gebühren ,
Verkehrsteuern und Glücksspiel vom 22. März 2011, ErfNr***, StNr.*** betreffend
Rechtsgebühr zu Recht erkannt:

Der Bescheidbeschwerde wird Folge gegeben und der angefochtene
Bescheid aufgehoben.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) unzulässig.

 

Entscheidungsgründe

1. Verfahrensgang und Sachverhalt

Dieses Erkenntnis ergeht im fortgesetzten Verfahren, nachdem die
Berufungsentscheidung des Unabhängigen Finanzsenats (UFS 23.10.2013, RV/1659-
W/11) vom Verwaltungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 11. September 2014 wegen
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben wurde (VwGH 11.9.2014, 2013/16/0221).
Damit gilt die Berufung vom 21. April 2011 wiederum als unerledigt.

Gemäß Art. 151 Abs. 51 Z 9 B-VG tritt das Bundesfinanzgericht an die Stelle des
Unabhängigen Finanzsenates und ist daher für die neuerliche Entscheidung zuständig.
Gemäß § 323 Abs. 38 BAO ist die anhängige Berufung vom Bundesfinanzgericht als
Bescheidbeschwerde iSd Art 130 Abs. 1 B-VG zu erledigen.

Zum Sachverhalt wird auf die oben genannte Berufungsentscheidung verwiesen, die
insoweit zum integrierten Bestandteil dieses Erkenntnisses erklärt wird.

Wenn der VwGH – wie hier - einer Beschwerde gem. Art 131 B-VG stattgegeben
hat, sind die Verwaltungsgerichte und Verwaltungsbehörden gem. § 63 Abs. 1 VwGG
verpflichtet, mit den ihnen zu Gebote stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der
Rechtsanschauung des VwGH entsprechenden Rechtszustand herzustellen.
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Bei seiner neuerlichen Entscheidung ist das Bundesfinanzgericht an die
Rechtsanschauung des Höchstgerichtes gebunden. Diese Bindung besteht nach der
Rechtsprechung in allen Fragen, die eine notwendige Voraussetzung des aufhebenden
Erkenntnisses bildeten (vgl. VwGH 19.11.2009, 2008/07/0167; BFG 26.03.2014,
RV/6100510/2013).

Der Verwaltungsgerichtshof begründete seine Entscheidung wie folgt:

"Den Rechtsgebühren (III. Abschnitt) unterliegen die im Tarif des § 33 GebG aufgezählten
Rechtsgeschäfte. Nach § 15 Abs. 1 GebG sind solche Rechtsgeschäfte grundsätzlich nur
dann gebührenpflichtig, wenn über sie eine Urkunde verfasst wird.

Gemäß § 33 TP 21 Abs. 1 GebG unterliegen Zessionen oder Abtretungen von
Schuldforderungen oder anderen Rechten nach dem Wert des Entgelts einer Gebühr von
0,8 v.H.

Gemäß§ 17 Abs. 1 GebG ist für die Festsetzung der Gebühren der Inhalt der über das
Rechtsgeschäft errichteten Schrift (Urkunde) maßgebend. Zum Urkundeninhalt zählt
auch der Inhalt von Schriften, der durch Bezugnahme zum rechtsgeschäftlichen Inhalt
gemacht wird. Wenn aus der Urkunde die Art oder Beschaffenheit eines Rechtsgeschäftes
oder andere für die Festsetzung der Gebühren bedeutsame Umstände nicht deutlich
zu entnehmen sind, so wird nach Abs. 2 leg. cit. bis zum Gegenbeweis der Tatbestand
vermutet, welcher die.Gebührenschuld begründet oder die höhere Gebühr zur Folge hat.

§ 38 UGB regelt die Übernahme der Rechtsverhältnisse des Veräußerers durch den
Erwerbenden im Falle eines Unternehmensüberganges. Nach Abs. 1 leg. cit. übernimmt,
wer ein unter Lebenden erworbenes Unternehmen fortführt, sofern nichts anderes
vereinbart ist, zum Zeitpunkt des Unternehmensübergangs die unternehmensbezogenen,
nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse des Veräußerers mit den bis dahin
entstandenen Rechten und Verbindlichkeiten.

Im Beschwerdefall ist daher strittig, ob durch den auszugsweise zitierten Vertrag eine
rechtsbe- oder rechtserzeugende Beurkundung einer über den § 38 UGB hinausgehenden
Zession erfolgt ist.

Die Gebührenpflicht setzt voraus, dass über das Rechtsgeschäft zu Beweiszwecken
eine Schrift, eine (förmliche) Urkunde errichtet wird. Ist der Inhalt der Schrift geeignet,
über ein abgeschlossenes Rechtsgeschäft Beweis zu machen, wird die Gebührenpflicht
ausgelöst. Nicht die Beurkundung, sondern das Rechtsgeschäft selbst ist Gegenstand
der Abgabenerhebung (vgl. das hg. Erkenntnis vom 16. Dezember 2010, 2009/16/0271,
VwSlg 8.604/F, mwN).

Die Zession ist ein kausales Verfügungsgeschäft. Eine Gebührenpflicht nach § 33 TP 21
Abs 1 GebG tritt nur ein, wenn sowohl ein Titelgeschäft (Verpflichtungsgeschäft) vorliegt,
das auf die entgeltliche Übertragung von Forderungen oder anderen Rechten gerichtet ist,
und die Übertragung durch das Verfügungsgeschäft erfolgt ist. Der Forderungsübergang
auf Grund gesetzlicher Anordnung, wie etwa die Legalzession gemäß § 1358 ABGB
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oder die notwendige Zession gemäß§ 1422 ABGB, ist nicht die Folge eines zweiseitigen
Rechtsgeschäftes, sondern ist unmittelbar durch das Gesetz angeordnet (vgl. das hg.
Erkenntnis vom 5. November 2009,2008/16/0071, mwN).

Parteienvereinbarungen können auch dann Gegenstand einer Gebühr sein, wenn der
vereinbarte Erfolg auch ohne Vorliegen der Vereinbarung kraft Gesetz einträte (vgl. die hg.
Erkenntnisse vom 17. März 1986, 84115/0158, VwSlg 6.095/F, und vom 16. Oktober 1989,
88/15/0086), sofern darüber eine rechtserzeugende oder rechtsbezeugende Urkunde
errichtet wurde (vgl. das hg. Erkenntnis vom 11. März 2010, 2009/16/0029, mwN).

Die belangte Behörde stützt sich zusammengefasst darauf, dass nach dem maßgebenden
Urkundeninhalt der Gegenstand des Vertrages nicht bloß das Unternehmen als
Gesamtsache war, sondern ausdrücklich eine rechtsgeschäftliche Übertragung von
bestimmten im Vertrag aufgezählten "Vermögenswerten" vorgenommen worden sei.

Die bloß klarstellende Formulierung des Punktes 2.1 der Vereinbarung zum Umfang und
zur abgrenzenden Beschreibung des zu übertragenden Geschäftsbetriebes (vgl. Fuchs/
Schumacher in Straube, UGB 133, Vor§ 38 Rz 23) - nämlich "der Verkäufer verkauft,
überträgt und zediert, und der Käufer kauft, erwirbt und akzeptiert die Übertragung
des Geschäftsbetriebs einschließlich (compromising, s. oben) Vermögenswerte und
eingegangene Verbindlichkeiten als laufendes Geschäft gemäß§ 38 UGB"- stellt für sich
noch keine vom Unternehmensübergang im Sinne des § 38 UGB unabhängige Zession
dar.

Die Ausführungen in Punkt 4.5 der Vereinbarung regeln die Verfügungsakte zur
Vertragserfüllung (modus), insbesondere den Übergang der Außenstände im Rahmen der
Untemehmensübertragung, und stellen für sich ebenfalls keine, einen Rechtstitel für eine
Zession bildende gesonderte Vereinbarung dar.

Da für das Auslösen der Gebührenpflicht lediglich auf den Inhalt des Schriftstückes
abzustellen ist und daher weder die Schreibweise noch die Absicht des Verfassers
maßgebend sind, ob eine rechtsbezeugende Urkunde über ein Rechtsgeschäft errichtet
wurde, vermag auch die im Beschwerdefall aus der Übersetzung des Vertrages
hervorgegangenen Wortfolge "überträgt und zediert" isoliert betrachtet keine über
den Übergang des Geschäftsbetriebes hinausgehende Zession rechtsbezeugend zu
bekunden, weil eine solche dem Gesamtbild des Vertrages nicht zu entnehmen ist (vgl.
das hg. Erkenntnis vom 16. Juni 1954, 1108/53, VwSlg 965/F).

Insoweit zeigt die in Rede stehende Vereinbarung eine Deutlichkeit im Sinne des § 17
Abs. 2 GebG, welche die in dieser Bestimmung genannte Vermutung nicht eintreten lässt.

Im Beschwerdefall war daher nicht von einer derartigen Konkretisierung einer über
den Anwendungsbereich des § 38 UGB hinausgehenden Zession im Rahmen des
Unternehmenskaufes auszugehen, weswegen der angefochtene Bescheid gemäß § 42
Abs. 2 Z 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben war."

2.    Entscheidung über die Bescheidbeschwerde
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Im Hinblick auf die Bindungswirkung bedarf die Entscheidung des Bundesfinanzgerichts
keine über die Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes hinausgehende Begründung
mehr.

Der Bescheidbeschwerde war daher Folge zu geben und der angefochtene Bescheid
aufzuheben.  

3. Zur Zulässigkeit der Revison

Das Verwaltungsgericht hat im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch
ist kurz zu begründen (§ 25a Abs. 1 VwGG).

Gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes ist eine Revision zulässig, wenn sie
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet
wird (Art. 133 Abs. 4 B-VG).

Soweit Rechtsfragen für die hier zu klärenden Fragen entscheidungserheblich sind, sind
sie durch Rechtsprechung und dabei insbesondere die Entscheidung VwGH 11.9.2014,
2013/16/0221 abschließend geklärt (siehe oben). Damit liegt hier kein Grund vor, eine
Revision zuzulassen.

 

 

 

Wien, am 20. Oktober 2014

 


